
Michae habe, kam ht weıl VersehenMar
Gesuch den Synodalexamınatoren nıcht vorgele worden WAarT.

Auch der Bischof konnte he1l Auswahl ınter den auglic! erklä
ten Kandıdaten Martın nicht berücksichtigen, weıl VOoO dessen
Bewerbun nıchts wußte und das Urteil der FExaminatoren ber
den andıdaten fehlte. are sicher, daß Martın VOIl den
Synodalexaminatoren qls NO 1idoneus rklärt worden WAarTCc,
Wa der Fall infach Dies steht aber nıcht fest un hätte
Martın als e11 1doneus dıe Pfarre erhalten können. Die qnder-
weitige Verleihung ist aber trotzdem nıicht ungültig. Nach
CAan. 459, :; soll dıe Pfarre den ma  t>3  SL: doneus verliehen
werden. So auch Can.,. 153, Aber die Verleihung
doneus überhaupt ist gültıg Den Bischof und die Synodal-
examınatoren trılit keine Schuld höchstens den Kanzleıbeamten.

TAaZz Prof Dr Joh Harıng

(Aus der Zeıt des bayrıschen Staatskirchentums Ö5t(él'r
reich.) uUurc. den Wıener Frieden 1809 War der westliche Teil
des heutigen Landes Österreich Bayern gekommen, gerade
iınter dem Mınıster Montgelas das Staatskirchentum blühte Wiıe
sich dies kleinen andpfarreı (Geiersberg Oberöster-
reEICH) spiegelte, SCI,; soweit ber bloß örtliche Belange hinaus-
geht, aus dem dortigen Pfarrarchıv ezeıgt.

DIie bayrische Regierung verlieh 1812 dem biısherigen Pfarrer
VOoN Gelersberg die Pfarre Raab Innkreıse. Das königlich
Dayrısche Landgericht Haag Hausruck zeıgte dies dem
Vizedechant mıt dem uftrage bıinnen drei en e1Iiln

Individuum vorzuschlagen, welches als Prov1sor der Pfarre a&

este werden könne.  En Das Dekanatsamt, welches den ıte
„Königlich katholisches Dekanatsamt““ führte, WI1Ie auch das
Pfarramt als königlich bayrısches bezeichnet wurde, schlug

Provisor VO  H mit der Bıtte 95 gefällige Mitteilung des
efTabßten Beschlusses das Vo der königlichen Zivilbehörde
gnädıgst ernannte Indıyrıduum mıt geistlicher Jurisdiktion vVer-

sehen können:‘‘ Der Provisor se1l beauftragt 14801 Ernennungs-
urkunde e1ım Landgericht beheben Ohne Schuld des
Dechants verzoögerie sıiıch dıe Ankunft des Provisors Gelers-
berg. Darüber beschwerte sıch der Chirurg, welcher zugleich
auch Krämer WAaT, mit dem Gastwirt un Schulleiter des Ortes
als Vertreter der Pfarre e1ım königlichen Landgericht. en
seelsorglichen Gründen für dıe Notwendigkeıt der Anwesenheit

Seelsörgers vergaßen sS1e nicht dıe wirtschaftlichen Gründe
stark hervorzuheben. „Iie leiıden gaben S1e VOTLT der welt-
lichen Behörde a  n ‚durc die Abwesenheit Seelsorgers
außerordentlich ihrem Gewerbe und würden nach und nach
AUS dem Kontributionsstande gesetzt araufhın erteilte das
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539ET AT  532  _ Mitteilungen,  Landgéricht dem Dechant ohne dessen Verschulcien keinen Ver-  weis und drängte auf die sofortige Besetzung der Provisorstelle,  Das Landgericht verfaßte anläßlich der Erledigung über die  Pfarrei auch einen allgemeinen Bericht an das königlich bayrische  Generalpatronat des Salzachkreises in Salzburg. Darin heißt es  unter anderem: „Die Diözese dieser Pfarre war vordem Linz,  von welcher sie durch die Landestrennung gerissen ist und sie  wird nun aller Wahrscheinlichkeit der Diözese Salzburg ein-  verleibt werden. Das Dekanat derselben ist Gaspoltshofen im  Bezirke des Landgerichtes Haag, welches dermalen nach Rotten-  bach verlegt  ist. Es ist also kein Wahldekanat, sondern der  Dechant ‚wird durch die kompetente Behörde bestimmt. Die  Seelenzahl ist 404. Bruderschaften keine.  Der Geist Josefs Il.  würzte diese schon lange aus. Die Schule untersteht der Schul-  distriktinspektion Hofkirchen. Die Verwaltung des  Kirchen-  schatzes sowohl als die Aufnahme der Rechnung steht der in  Ried aufgestellten Stiftungsadministration zu. Das Patronatsrecht  ist in allen seinen Teilen quo ad nominandum et praesentandum  ein Recht der Majestät des Königs. Als gleiches Recht steht  Seiner Majestät die Possesgebung auf die Pfarre zu. Die Ver-  Jlassenschaftsabhandlung stand zur Zeit Österreichs den ob der  ennsischen Landrechten zu. Jetzt fällt sie unter das königliche  Landgericht Haag.“  Die Linzer Diözesanjurisdiktion war also gänzlich behin-  dert, was um so leichter geschehen mochte, als gerade damals  (1812) der bischöfliche Stuhl verwaist war. Merkwürdigerweise  trug die bayrische Regierung den Gedanken, diesen Teil Öster-  Teichs, der erst vor kurzem (1783 tatsächlich, 1785 auch kano-  nisch) von dem bayrischen Bistume Passau getrennt worden  war, nicht mehr dorthin zurückkehren zu lassen, sondern zum Erz-  bistume Salzburg zu schlagen. Daß die Zuteilung zu Salzburg  unter der Geistlichkeit schon für sicher gegolten hat, beweist die  hinterlassene Pfarrbeschreibung des abgetretenen Pfarrers, in  der Geiersberg schon zum Erzbistume Salzburg gehörig bezeich-  net wird. Politisch hatte Bayern dieses Gebiet dem Salzachkreise  zugeteilt und dort auch für die staatskirchliche Verwaltung ein  Generalpatronat errichtet.  Politische Rücksichten waren auch für die Abgrenzung von  Pfarreien wichtig. Das Generalpatronat in Salzburg kam näm-  A  lich auf den Gedanken, die Pfarre Geiersberg wegen ihres klei-  nen Umfanges und Ermangelung eines entsprechenden Pfrün-  denvermögens aufzuheben und einer der nächstgelegenen Pfar-  ren zuzuteilen. Sie forderte hierüber das Gutachten des Land-  gerichtes Haag an. Dieses äußerte sich aber, daß sich die Ein-  teilung an die nächstgelegenen Pfarreien nicht leicht anbringen  lassen werde, da die nächstgelegenen Pfarreien St. MarienkirchenET AT  532  _ Mitteilungen,  Landgéricht dem Dechant ohne dessen Verschulcien keinen Ver-  weis und drängte auf die sofortige Besetzung der Provisorstelle,  Das Landgericht verfaßte anläßlich der Erledigung über die  Pfarrei auch einen allgemeinen Bericht an das königlich bayrische  Generalpatronat des Salzachkreises in Salzburg. Darin heißt es  unter anderem: „Die Diözese dieser Pfarre war vordem Linz,  von welcher sie durch die Landestrennung gerissen ist und sie  wird nun aller Wahrscheinlichkeit der Diözese Salzburg ein-  verleibt werden. Das Dekanat derselben ist Gaspoltshofen im  Bezirke des Landgerichtes Haag, welches dermalen nach Rotten-  bach verlegt  ist. Es ist also kein Wahldekanat, sondern der  Dechant ‚wird durch die kompetente Behörde bestimmt. Die  Seelenzahl ist 404. Bruderschaften keine.  Der Geist Josefs Il.  würzte diese schon lange aus. Die Schule untersteht der Schul-  distriktinspektion Hofkirchen. Die Verwaltung des  Kirchen-  schatzes sowohl als die Aufnahme der Rechnung steht der in  Ried aufgestellten Stiftungsadministration zu. Das Patronatsrecht  ist in allen seinen Teilen quo ad nominandum et praesentandum  ein Recht der Majestät des Königs. Als gleiches Recht steht  Seiner Majestät die Possesgebung auf die Pfarre zu. Die Ver-  Jlassenschaftsabhandlung stand zur Zeit Österreichs den ob der  ennsischen Landrechten zu. Jetzt fällt sie unter das königliche  Landgericht Haag.“  Die Linzer Diözesanjurisdiktion war also gänzlich behin-  dert, was um so leichter geschehen mochte, als gerade damals  (1812) der bischöfliche Stuhl verwaist war. Merkwürdigerweise  trug die bayrische Regierung den Gedanken, diesen Teil Öster-  Teichs, der erst vor kurzem (1783 tatsächlich, 1785 auch kano-  nisch) von dem bayrischen Bistume Passau getrennt worden  war, nicht mehr dorthin zurückkehren zu lassen, sondern zum Erz-  bistume Salzburg zu schlagen. Daß die Zuteilung zu Salzburg  unter der Geistlichkeit schon für sicher gegolten hat, beweist die  hinterlassene Pfarrbeschreibung des abgetretenen Pfarrers, in  der Geiersberg schon zum Erzbistume Salzburg gehörig bezeich-  net wird. Politisch hatte Bayern dieses Gebiet dem Salzachkreise  zugeteilt und dort auch für die staatskirchliche Verwaltung ein  Generalpatronat errichtet.  Politische Rücksichten waren auch für die Abgrenzung von  Pfarreien wichtig. Das Generalpatronat in Salzburg kam näm-  A  lich auf den Gedanken, die Pfarre Geiersberg wegen ihres klei-  nen Umfanges und Ermangelung eines entsprechenden Pfrün-  denvermögens aufzuheben und einer der nächstgelegenen Pfar-  ren zuzuteilen. Sie forderte hierüber das Gutachten des Land-  gerichtes Haag an. Dieses äußerte sich aber, daß sich die Ein-  teilung an die nächstgelegenen Pfarreien nicht leicht anbringen  lassen werde, da die nächstgelegenen Pfarreien St. MarienkirchenMitteilungen.
Landgericht dem Dechant ohne dessen Verschulden einen Ver-
wels un drängte quf die sofortige Besetzung der Provıisorstelle.

Das Landgericht verfaßte anläßlıch der Erledigung ber die
Pfarrei auch einen allgemeinen Bericht das königlich bayrische
Generalpatronat des Salzachkreises in alzburg. Darın el
untier anderem: ”D  1€ Diözese dieser Pfarre War vordem 1L1nz,
VoNn welcher sS1e Urc diıe Landestrennung ger1ıssen ist und S1e
wıird 11LU aller Wahrscheinlichkeit der Diözese alzburg eiINn-  E
verleıibt werden. Das Dekanat derselben ist Gaspoltshofen 1m
Bezırke des Landgerichtes Haag, welches dermalen ach Rotten-
bach verlegt ist Es ist a1sSO eın Wa  ekanat, sondern der
Dechant »WITd UrC. die kompetente Behörde bestimmt. e
Seelenzahl ist 404 Bruderschaften keine. Der Geist Josefs 11
wurzte diese schon ange AUS. Die Schule untersteht der chul-
distrıktinspektion Hofkirchen Die Verwaltung des Kirchen-
schatzes sowohl als dıe uIiInahme der Rechnung steht der in
Rıed aufgestellten Stiftungsadministration Das Patronatsrecht
ist in en seinen Teılen qUO ad nominandum ei praesentandum
ein ec der Majestät des Köni1gs. Als gleiches el steht
Seiner Majestät die Possesgebung auf die Pfarre Die Ver-
Jassenschaftsabhandlung stand ZU eıt Österreichs den ob der
ennsischen Landrechten Jetzt S1e untier das königliche
Landgerıicht Haag.‘

Die Linzer Diözesanjurisdiktion War also gänzlic. eNnın-
dert, W as ıum leichter geschehen mochte, als gerade damals
1812) der hıschöfliche verwaist Wa Merkwürdigerweise
irug die bayrısche Regierung den edanken, diesen Teil Öster-
reichs, der erst or kurzem 1783 tatsächlıich, 1785 auch kano-
nisch] VO  — dem bayrischen Bıstume Passau eirenn worden
Wal, nıcht mehr dorthin zurückkehren lassen, sondern ZU ETZ
bistume alzburg schlagen. Daß dıe Zuteilung Salzburg
unter der Geistlichkei schon für sicher gegolten hat, bewelst die
hinterlassene Pfarrbeschreibung des abgetretenen Pfarrers, in
der Gelersberg schon ZU Erzbistume alzburg ehörig bezeich-
net wIird. Polıtisch hatte Bayern dieses Gebiet dem Salzachkreise
zugeteıilt un: ort auch für die staatskırchliche Verwaltung ein
Generalpatronat errıichtet.

Politische Rücksichten auch für diıe Abgrenzung DOI

Pfarreien wichtig Das Generalpatronat In alzburg kam nam.-
ıch auf den edanken, die Pfarre Geiersberg ihres klei-
Ne  z mfanges un Ermangelung eines entsprechenden TUN-
denvermögens aufzuheben und einer der nächstgelegenen Pfar-
ITen zuzuteılen. Sie forderte hleruüuber das Gutachten des Land-
gerichtes Haag Dieses außerte sıch aber, daß sich die Ein-
teılung die nächstgelegenen Pfarreien nıicht eich anbringen
assen werde, da die nächstgelegenen Pfarreien St Marienkirchen
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und Hohenzell zum Landgericht Riıed un ach der och beste-
ıenden Einteilung einem anderen Viertel, nämlich den
Parzellen des Innviertels gehören, weıtere Umtriebe erforderlich,
eine eUuUe Steuerdistriktseinteilung un mıt dieser Veränderung
der Steuerkataster notwendig werde. Aus steuertechnischen TUN-
den kam er 19880858 die ucC. der Pfarre ZULC entlegeneren
Kirche Tam in Ta Das Landgericht pricht sich aber
die Aufhebung der Pfarre 4US. en seelsorglichen Gründen
macht aufmerksam: ‚„‚daß die 1m Pfarrdorfe befindlichen Zzwel
Wırte, Z7wel Bäcker, wel Krämer, ein Fleischhacker un noch
viel andere uUrc den Verlust Ter Pfarrkirche, der och immer
besuchten Wallfahrt, wodurch s1e sıch be1 och blühendem Ge-
werbe un häuslichen Tren erhalten, sehr leiden un da s1e
wenıg Feldbau aben, ZUuU drückendsten TMU herabsinken.‘“
Dieses Gutachten verhinderte tatsäc.  iıch dıe geplante Aufhebung
der Pfarre

Im bayrischen Staatskırchentum gab auch Verordnungen
nach Art des josefinıschen für Kerzen. Jährlic. mußte der Be-
ddl‘f Kirchenwachs ach Art und Gewicht VE Genehmigung
der Kreisbehörde vorgelegt werden. Letztere bestimmte genau
die Bezugsquelle un verlangte Rechenschaft ber die Zahl der
verwendeten Kerzen Werktagen, Sonntagen, gewöhnlichen
Fejertagen und Festtagen. Dıe Kreisbehörde verfügte auch bDer
das kirchliche Eigentum. So findet sich ine rkunde, ın der
€l ‚„ Als 1m Kriıege 18509 Gelersberg seines Kelches un
/Zihoriums beraubht worden WarT, hat INna  a} emselben sogleıc. hbel
Organısation dieser Administratıiıon einen elCl. un Ziborium
VOo. der damals gesperrtien ırche in Kleinried verliehen. Da
letztere ZW ar wıeder geöffnet ist, aber mit den nötiıgen Paramen-
ten VOo  n der Pfarrkirche versehen wird, hat die höchste KreIls-
stelle bewilligt, daß jener eilic un: Ziıborium für ewıge Zeiten
dem Gotteshause Gejlersberg abgetreten WITr ..

Der bayrische Öönıg nahm, w1e€e aus dem angeführten Bericht
des Landgerichtes ersichtlich ist, die Possesgebung der Pfarre in
nspruch. Wie sich diese vollzog, berichten einige rTkunden AUuUSs

dem Te 1817 WAar wWar damals dıe Pfarre bereıts wıederum
Osterreichisch geworden, aber In der Übergangszeit bestand, wıe
der österreichische Landrichter Haag feststellte, och dıe
bayrische Verfassung. Der Landrichter schlug danach dem De-
chant einen Tag ZUr „gemeinsamen Installation“® VOTVT. An dıiıesem
Tage erschien ‘ mıiıt seinem Amtsschreiber un wohnte der
geistlichen Installation 1m Gotteshause be1ı Danach e sich
mıt dem Pfarrer und der Pfarrgemeinde auf den Kirchen-
platz Dort vollzog sıch die weltliche Installatiıon in der Weıise,
„‚daß VOTF der versammelten Pfarrgemeinde, die UrC| einen
Repräsentanten vo jedem Hause gegenwärtig WAar, zuerst p  35
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E ekrt abgelesen sodan ue H Pfarrervorschriftsn1äßige Eidespflicht genommen wurde. Sodann hat
er Landrichter demselben ZUuU Zeichen der pfarrlichen Lın-
izung dıie Schlüssel des Pfarrhofes, die vorhandenen Geset7-
üuücher nd_Pfarrhofmatriken offentlich übergeben, ndlıch QDEeT

war untier einer ANSCMESSCHEN Anredung des OÖberbeamten
der Akt hbeschlossen worden, da zuerst der Rıchter und der
Geschworene WIe auch die Schuljugend und die übrigen Ge-
meinde-Deputierten durch Handschlag Gehorsam, TITreue und
Unterwürfigkeit elo.  o 55  1e NS  ene nredung‘‘ ist noch
erhalten. Es el unter anderem: ‚„Ich ersuche Sie, den Dienst-
ei1d abzulegen mıt der Bıtte, der hilesigen Gemeinde nıcht hloß
Seelsorger, sondern auch persönlicher Freund, atgeber und
Priester Se1IN.  o

Geiersberg._ Dr Gscheidlinger.
(Die Lage der katholischen Kirche in den Vereinigten taa-

ten Nordamerikas,.) Über dieses Thema gıbt Prof. ydon (ManloPark Kalifornien) ın ‚„„Jus pontificium““ 258 {T.) einen 1N-
struktiven Überbhlick. DIie Akatholiken sınd weıtaus in der Über-
zahl Es herrscht der rundsatz der Irennung VO  e Kirche und
Staat Die Kırchen und, mıt Ausnahme VO  a Kalifornien, auch die
Pfarrschulen sınd steuerirel. Die Katholiken, aber auch alle dıe
verschiedenen Sekten, durfen eı1ıgene Friedhöfe errichten. T1e-
ster und Priesterseminarzöglinge genleßen auch 1m Falle eines
Krieges Freiheit VO Waffendienst Militärseelsorger erhalten

4g
staatlıches Gehalt Die egung der Ordensgelübde ist frel,
ebenso die Tätigkeit der Katholischen Aktion In der Errichtungund Abänderung der Pfarren und bei Besetzung derselben, w1e
überhaupt In en Angelegenheiten der internen Kırchendisziplin,sind die 1SCHNOIe VOo Staate unabhängig. Kıinige Schwierigkei-ten gıbt c5sS 1m kirchlichen Vermögensrecht. Die amerıkanischen
Gesetze erkennen namlıch die Juridische Persönlichkeit der
Kirche nd ihrer Institute nıcht Es muß deshalb als JIrägerdes Kirchenvermögens eine physische oder eine andere staatlıch
anerkannte Juristische Person vorgeschoben werden. Staatlıch
anerkannt ist die „‚Corporation aggregate‘‘, I eıne Vereinigung,bestehend AaUs dem Bischof, Generalvikar (Kanzler un Zzwei
kirchlicherseits bestimmten Laien Man dieses System qauch

„DParish Corporation“‘ (Gemeindekorporation). Staatlich ist fer-ner die ‚„Corporation Sole‘‘ anerkannt, wonach der Bischof allein
dem Staat gegenüber als Träger des Kirchenvermögens e

scheint. Das Kirchenvermögen geht 1n diesem auf den
bischöflichen Nachfolger über. Staatlich anerkannt ist ferner das
Trusten-System, wonach der Bischof lediglich als reuhänderdes kirchlichen Vermögens erscheint. Da INa In manchen Staa-


